
  

Stadtverwaltung Wittlich 

BESCHLUSSVORLAGE 

 

Vergaben 
Neubau Vitelliusbad 
Beratung und Koordination der EU-weiten Ausschrei-
bungsverfahren 

Fachbereich: Fachbereich II 

Sachbearbeitung: Müller, Markus 

Aktenzeichen: II-4241.01-MM 

Vorlagennummer: 2021/145 

Datum: 21.04.2021 

Berichterstattung:  

 

TOP Gremium (Beratungsfolge): Termin: Topstatus Beratung 

2.b.1 Bau- und Verkehrsausschuss 11.05.2021 öffentlich beschließend 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Constrata Ingenieur-Gesellschaft GmbH aus Bielefeld erhält den Auftrag für die Beratung und Ko-
ordination der europaweiten und nationalen Vergabeverfahren nach VOB/A zum geprüften Angebots-
preis in Höhe von 48.195,00 Euro netto. 
 

Begründung/Problembeschreibung: 

Für den geplanten Neubau des Vitelliusbad ist die Beauftragung einer Vergabeberatungsstelle (Bera-
tung, Prüfung und Koordination) für die europaweiten und nationalen Ausschreibungen nach VOB/A 
notwendig. 
 
Die Kostenberechnung der geplanten Baumaßnahme liegt oberhalb des Schwellenwertes, der aktuell 
bei 5.350.000,00 Euro für Bauleistungen liegt. Aufträge im Oberschwellenbereich müssen nach festen 
Fristvorgaben, standardisiert und europaweit bekannt gemacht werden. Kleinere Lose, mit einem Ge-
samtauftragswert von bis zu 20% der auszuschreibenden Aufträge, können nach nationalem Haus-
haltsrecht vergeben werden (Bagatellklausel).  
 
Um das EU-Vergabeverfahren rechtssicher durchführen zu können, schlägt die Verwaltung vor, den 
Auftrag an die Constrata Ingenieur-Gesellschaft GmbH, Beckheide 1, 33689 Bielefeld, zu den obenge-
nannten Konditionen zu erteilen. 
 
Eine Preisanfrage unter gleichen Bedingungen bzw. Faktoren bei einem anderen Unternehmen ergab 
eine Angebotssumme in Höhe von 68.379,16 Euro netto. 
 
Die Constrata Ingenieur-Gesellschaft GmbH aus Bielefeld ist aktuell mit der Projektsteuerung zum Neu-
bauprojekt Vitelliusbad beauftragt. 
 
Haushaltsmittel stehen unter dem Produktkonto 4241.096124 zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt unter 
den Voraussetzungen der Nr. 4.1.3. Nr. 1 zu VV zu §103 GemO. Zudem liegt eine positive kommunal-
rechtliche Stellungnahme zum Bauprojekt vor. 
 
 
 
 
Joachim Rodenkirch 
Bürgermeister  
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